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Antrag des Regierungsrates vom 20. August 2014

5114
Beauftragter für den Datenschutz
(Wiederwahl)
(vom . . . . . . . . . . . .)

Der Kantonsrat,

nach Einsichtnahme in den Antrag des Regierungsrates vom 20. Au-
gust 2014 und gestützt auf § 30 Abs. 1 des Gesetzes über die Informa-
tion und den Datenschutz vom 12. Februar 2007 (IDG),

beschliesst:

I. Als Beauftragter für den Datenschutz wird für die vierjährige
Amtsdauer vom 1. Juli 2015 bis 30. Juni 2019 wiedergewählt:

Dr. iur. Bruno Baeriswyl, geboren 1955, von Alterswil FR,
wohnhaft in Zürich.

II. Veröffentlichung im Amtsblatt.

III. Mitteilung an den Gewählten und den Regierungsrat.

Weisung

Der heutige Beauftragte für den Datenschutz, Dr. iur. Bruno Bae-
riswyl, wurde vom Regierungsrat letztmals mit Beschluss vom 11. Mai
2011 (RRB Nr. 620/2011) für die Amtsdauer vom 1. Juli 2011 bis
30. Juni 2015 wiedergewählt. Der Kantonsrat genehmigte diese Wahl
am 27. Juni 2011 (Vorlage 4804). 

Mit der Änderung des Gesetzes über die Information und den Da-
tenschutz – in Kraft seit dem 6. Mai 2013 – wählt neu der Kantonsrat
den Beauftragten oder die Beauftragte für den Datenschutz auf An-
trag des Regierungsrates (§ 30 Abs. 1 IDG).
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Dr. iur. Bruno Baeriswyl stellt sich für die neue Amtsdauer vom
1. Juli 2015 bis 30. Juni 2019 zur Wiederwahl. Der Regierungsrat bean-
tragt dem Kantonsrat, Dr. iur. Bruno Baeriswyl für eine weitere vier-
jährige Amtsdauer vom 1. Juli 2015 bis 30. Juni 2019 wiederzuwählen. 

Im Namen des Regierungsrates
Die Präsidentin: Der Staatsschreiber:
Aeppli Husi


